
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/7/4 2006/08/0183
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.2007

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §421;

ASVG §448 Abs1;

ASVG §450 Abs2;

Rechtssatz

Für die Entsendung bzw. Bestellung von Versichertenvertretern sieht § 421 ASVG ein gesetzlich gesondert geregeltes

Verfahren vor, in dessen Zug die oberste Aufsichtsbehörde auch - als Vorfrage für die von ihr nach § 421 Abs. 3 i.V.m.

Abs. 4 ASVG zu tre;ende Entscheidung, im Fall des ungenützten Verstreichens der nach dieser Bestimmung gesetzten

Frist die Bestellung der Versichertenvertreter vorzunehmen - zu prüfen hat, ob eine auf ihre Au;orderung erfolgte,

fristgerechte und wirksame Entsendung durch die in Betracht kommende Gewerkschaft (hier: ÖGB) vorgenommen

wurde. Dieses Verfahren geht jenem nach § 450 ASVG vor. Eine Hauptfragenentscheidung über die Wirksamkeit einer

Entsendung kommt daher nicht in Betracht. Ist die oberste Aufsichtsbehörde der Au;assung, eine von der

Gewerkschaft vorgenommene Entsendung sei nicht wirksam und damit die Frist zur Entsendung ungenützt

verstrichen, so hätte sie - nach Durchführung des erforderlichen Ermittlungserfahrens und Gewährung von

Parteiengehör - gegebenenfalls bescheidmäßig gemäß § 421 Abs. 3 zweiter Satz ASVG die Versichertenvertreter zu

bestellen, wobei in diesem Verfahren auch die entsendeberechtigte Gewerkschaft - in deren Rechte im Fall einer ohne

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 421 Abs. 3 ASVG erfolgten Bestellung eingegriffen wird - Parteistellung hat.
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